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M. Abt il V"f'ii~2/5842 Wien, . am 25. April 1946. 

Verein:.➔.!!.~~~-~-- ... rnsti tut 
fiir..JVissenscilaft und :qpist" _ 

mi.t_ dem Sitz in Wfen. 

Bildung 
. /1 ' 

.. 
An d.e.n_l?rQl>Qllenten des Vereines Wiener-Institut fiir 

" Wi.s.fienscbaft und Knnst" 
., . 

Herrn· Sekt·j onscbef Dr. Edwi n Z e 1 1 w e c k e r 
in Wien, I., 
Minori:t;enpla:bz 5 _ 

ß e s C h e i d = .1 
; 

Die B i 1 'dun g T//rl/r/NN/J//J/tliJ/ des obigen Ver0ines- 
nach Tnha Lt der vorgelegten rt</~ Statuten wird zuf'o Lge Er-Ie sae s 
des Staatsamtes für Inneres, .1\bt. L~ vom -9~· ._._I.._V.,__._._. .... 1..,..9-"-4""'6,.., _ 

Z: 20630/4/46 nicht untersagt. 
Insofern für die Ausübung einzelner Zweige der s t abuben» 

mässigen Vereinstätigkeit in besonderen Gesetzen und. Verordnungen 
die vorherige Erfüllung gev1iss.er Bed.i.ngungen oder die E~drkung 
der besondeil:'en behördlichen Bewilligung vorgeschrieben·ist, bleibt 

' . 
die Verej_nsleitung verpflichtet, von Fall zu Fall vorher diese Be= 
dingungen zu erfüllen bezw ~ diese Bewi.Ll.Lgung zu erwirken. 

Insbesondere ist der öffentliche Gebrauch von Vereinsabzei= 
chen 'oder Vereinsfahnen noch von einer besonderen behördlichen Be= 
v1illigung abhiing.i.g , tun die bei der Polizeidirektion VB. in \'!ien an= 

' zusuchen ist. 
Binnen drei Tac;en nach jeder Neubeste11.ung hat der Vereins= 

vorstand seine Mitglieder i;emäß ~; 12 des Gesetzes vom 15. November 
1867, RGBl. Nr. 134, der Po Li z e Ld'i.r'ekb Lon VB„ in 'Hien, anzuzeigen. 



Dieser Behörde sind. auch im Sinne des § 13 de ase Lben Ge= 
setzes die etwa an die Vereinsmitglieder zur Verteilung geli:.l.ngen== 
den Rechenschafts- und Geschäftsberichte mder andere derartige. 
Nachweise in drei Ausfertigungen vorzulegen.· 

Der Verein ist ferner verpflichtet, der Poli.zeidirektion 
in Wien, VB. gemäß § 32 des erwähnten Ge se t aes binnen drei rragen 
nach Beginn der Vereinstätigke~t; seine Mitglieder bezw. jedes neue 
Mitglied gleichfalls innerhalb von drei Tagen anzuzei:gen und alljähr"" 
lieh einen Ausweis über die Za~l seiner Mitglieder vorzuJ.,egenQ 

Eine Statutenausfertigung folgt anbei. zurück. 
Nerm eine Bescheinigung de·s Vereinsbes.tandes gewünscht ·11.Jird, · 

ist darum von der Vereinsleitung unter Vorlage einer vollkommen 
korrekturfreien Statutenausfertigung und ei1ier Abschrift des Sitzungs~ 
protokolles der konstituierenden lttttirl. Vereinsversammlung anzu= 
suchen. 

Dem Einbringen um die Be s tandebe sche i.nf.gung ist eine Ver:.: 
waltungsabgabemarke v,on 70 Hpf (unaufgeklebt) "beizulegen. 

Eine Begründung e;ntfällt im Hinblick auf § 58, Ab9„ 2~ AVG, 
(Bundesgesetz vom 21.Juli 1925, B.G. Bl„ Nr ... 271+.) 

Der Abte,3:tungslei ~~r .~ . ., . t:✓rc-:~ f ~/ (_ L.
1 

Obersenatsrat. _/ 

, 

• 



• 

29.Apri.l 1946 

/L 

Inneres, 

i.r nelnr.enhhtSfl. Bezug auf die Riicksprnc!1e 'bei Herrn W-nist4ri~l 
oberkoi.,missär Dr.Walterskirchen und bitten um freundliche umgehend 
Aus.stellu,ng einer :§estondsbescheini0ung für unseren Verein. Eine Aus 
fertigung der Statuten und des Protokolle der grtindenden Versammlung 
wird beigeschlossen. · 

Für das iat: 

Beilagen .. ,,._. .... .., .,. ~ 



Vorberci tendes J:om.L tee es 
"iener Instituts für-Wissenschaft und Kunst" 

29/i.;. ttl:, 4Y' fr~~~~~ 
J· 2, r-· 

Len , 1 o.XII.1945 

:An das 

St, at aamt für Inneres 

z.Hd. von Herrn r:.e i rungorat Dr. ScLdler. 

I·n Namen es vorberci tenden omi tees suche ich 

hiermit um die Erlaubnis zur Gr"inaun__; des Vereines 

"i-,iencr Institut fUr Hssennchaft und Kunst" an. 

Gleichzeitig bittq ich um Genehmig;ung der in 

flinffacher Ausferti.3ung bcigele~ten Statuten dieses 

Vereines. 

F„r die Proponenten 

zeichnet. 

Se tionschef 

5 Beilaeien 
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Satzungen des Vereines 
11 Institut für Wissenschaft und :~unst 11 • 

- • - - - • - • - • - • ~ • - • - • - ~ ~ e - • - • ~ 6 - • - ., - • - ~ - • - • - ,-: -,• -• f - • - • - 

Name und Sitz c!es Vereines. - - - - - - - - - - - - - - ~ 
,. 

-.-.- ..... -.-.-.- 
§ l. :Der VerQin führt den Namen: "Institut für Wissenschaft und 

Kunst" und hat .se i.nen Sitz i:ri Wien. Er ist unpolitisch und 
interkonfessionell. 

Zweck t3u Vereines. 

§ 2. Der Verein hat den Zweck 

1) ernste Forschungsarbeit und künstlerisches Schaffen zu 
f1:irdern, 

2) Das Studium noch Lernender zu unterstützen und zu ergän 
z~n, auch solcher, die nicht .die ·ge~etzlichen Yorausset 
zungen für das ::Studium an Hochschulen haben, 

.3) Wissenschaft und Kunst jedelll wissenschaftlich und künat-. 
lerisch lnteressiert~n zugänglich zu machen. 

Mittel zur Erreichung Jas Zweckes sind: - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - 
§.3. 1) 

2) 

3) 

4.) 
5) 
e) 
7) 

8) 

Gewährung materieller Unterstützung zur Durchfiilirung von 
Forschungsarbeiten oder Studienreisen, 
V'ermittl ung von Faahw i s aan dur ch Vorträge und Arbei tsge- 
me Ln schaf t.en , · · 

Veranstaltung von allge~einbildsnden Einzelvorträgen und 
Vortragsreihen, 

künstlerisohe Veranstalturigen aller Art, 

S:pr·echabende zur Förderung d e a Gedankenaustauschel:$j 

gesellschaftliche Veranstaltungen, 

Zusammenarbeit mit ~rivaten und öffentlichen Stelle~ d&s 
In- und Auslandes doren Bestrebungen denen des Verain~s 
gleichgerichtet sind,· 

Pul.:likationen aus den Arbeitsgebieten des Institutes. 

Art der Aufbrlrtgung der Mittel. - - - - - - - - ~ - - - - - - - - 

,., 

. Die Mittel zur De o hung 
durch : 
1) Mitgliedsbeiträge, ·2i Erträgnisse eigener Ye r an e t a I tungen, 
3 Spenden, • 
4 Subventionen. 

der Vereinszwecke werden aufgebracht 



- - 2 - 

. Mitgliedschaft,... - - - - - - - - - ~ 
§ 5, Der B·ei tritt .In den Verein steht jedermann ohne Unterschied 

dee Gesohlecht~s, des Standej~ der-Partei oder der Konfession 
offen, de r die. Absicht' hat,. sich wissenschaftlich odar .kün at-. 
lerisah·weiterzubilden oder befähigt glaubt, selbständig zu 
arbeiten, · · 

Die Einrichtungen des Institutes stehen neben den. ·a:ussel:'ordent 
lichen Mitgliedern den ·ordentlichen Mitgliedern, den Förderern 
und don Ehrenmitgliedern off~n. · · · 

Jurh-tis,he Personen gelten für die Stimmabgabe als Einzsl"'." 
pe:rson. · · · · · 

Die För~erer (physische oder juristische·Persone~) sind G~nn~r 
des Vereines, die ihn mate:doll wesentlich unterstützen. 

. . 
l:l'ie Bezeichnung "Ehrenmitglied" wird für Verdienste um Wissen 
S()haft. und Kunst und um· den Verein von der Voll versammluns ver 
liehen. 

__ A~f~a~m~ -~e~-~i!g!i~d~:r.! _ 
' 

§ B· •. Der Bei tritt zum Verein ~st von den ausserordentliohen, den 
ordentlichen Mitgliedern und den Förderern dem Präsidium anzu 
melden. Di&,ses entscheidet über die .Aufnahme und hat das Recht, 
ohne Angabe von Gründen abauä ehnen, lHe Mi tgiiedschaft beginnt 
im Falle d.er Aufnahme mit dem Tag der schriftlichen .Anmeldung.., 

Die Rechte -der Mitglieder. - ~ - - - - - - - - - - - - - 
§ 7. Dia ·Reohte der Vereinsmitglieder sind f'olgenderroassen abge 

stuft" :" 
l) Au::Jserorden°tliche MitglieJie~ haben das Recht, ari allen 

VereinsverE!,:nstaltungen wissenschaftlichen.und künstlerischen 
Charakters teilzunehmen, dio Vereinsbüoherei nach den be 
stehenden _Yors.chriften au benüts en, die vom Verein gepfleg- 

. ten Beziehungen zum-Au~land in Bildun~sangelegenheitan in 
Anspruch zu nehmen und an.der Vollver-sarnmlung mit beraten... 

. c.er Stimme teilzunehmen. 
2)·0rdeptliche Mitglieder haben RU$serdem das Recht des Be 

suches der fa·chwissenschaftlichen Vorlesungen,• dar Teil 
nahme an den:fJbungen in den .Arbe\tsgeroeinsohaften und der 
Benützung der Studienbehelfe sowie der Faohbibliothekeno 
Sie nehmen mit beschliessen~er Stimme an der Vollversarom- 
1 ung teil; .. . . 

S) Förderer und Ehrenmitglieder haben alle ;Rechte d.er ordent 
lichen Mitglieder. 

I 
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1 
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1 
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1 
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_ ~f~i~h~e~ ~e: ~i!g~i~d~r! _ 

§ 8. Al_le Mitgliec'!.er. sind verpfli,~htat den Vereinszweck mit allen 
Mitteln ~u fördorno 

Die ausserordentlichen Mitglieder entrichten für die von ihnen 
b~suehten Kurse Beiträge, Jeren Höh0 vom Präsidium festg~setzt 
wird. 

Der von den ord~ntlichen Mitgliedern zu entrichtende Mitglieds 
beitrag wird von der Vollversammlung festgesotzt~ 

Ehrenmitglieder zahlen keinerle.i Bei träg?. 

Erlöschen dar Mitgliedschaft. - - - ~ -· - - - ~ - - - - - - - - 
· § 9. Pie Mitgliedschaft erlischt mit dem Tage der schriftlichen Ab 

meldung oder bei raterlassung der llaitra.gs.zahlung dur~h 3 Mo 
nate. Bei .Austrittserklärung ist der Mitgliedsbeitrag für das 
laufende Vierteljahr zu entrichten. · · 

Db Mitgliedschaft erlischt auch auf Grund eines Beschlusses 
des Präsidiums wegen Verstösse gegen die Vereinszwecke~ 

Die Verein~ieitung_ - - - - - _: - - - - - - 
§ lO. Di.e Vero'insleitung besteht aus ej nem Kureto:dum von nicht we 

niger als nechs und nicht mehr als zwanzig Personen, die min 
destens zur Hälfte von.der Vollversammlung gewählt sein müssen~ 

Die laufenden Geschäfte fü').rt innerhalb des Kuratoriums das 
Präsidium. P.ieaem gehören an: Der Präsident und dessen Stell- 
vertreter I der Se~~iftführer und dessen Stell v-ertretor„ der 
Kassier und dessen Stellvertreter„ Den Verein vertritt nach 
sus'aen hin der Präaident und im Falle seiner Verhinderung des 
~en Btell~e~treter. 

Kurator_itun u.nd Präsidium wer:ten von der Yollversnmmlung mit 
einfaoher StimmanmGhrheit gewählt. Di'ese Wahl erfolgt auf die 
Dau~n· eines ,Jahres~ · · • · 

Die yqilversammlung wählt weiterhin zwei Rechnurtgsprüfer·, dio 
nioht Angehörige des Ktu·atoriums sein dürf&n. 

,( 

·naa·Präsidium ist berechtigt, im Einve~nehmen mit dem kurato 
ri'\,Ull Ku.ratori umsmd t,glieder zu kooptieren. 

Sektionen in den Bundesländern. - - - - - - - - - - - - - ~ - - - 
§. ll. Falls Sektionen in den airi.zelnen Bunde a l ändez-n gegrün.det wer 

d&n, wählen diese ihr. eigenes Präsidium und geben sich ihre 
Statuten selbst; die inhaltlich de~ Statuten des Haup~veroines 
anzugleichen e änd, Dia Soktio,ne:n entsenden je nach Anzahl ihrer 
Mitglied.er ein oder zwei Dolagierte mit Sitz und Stimme in das 
Kuratorium• des Hauptverbandes. 
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Die Voll ver samml ung , - - - - - - - - - - - 

§ 12. Di, Mitglieder d e s Vereines s i nd mLnde s t e ns e inma L im Jcthr zu 
einer Vo Ll vez-s amml ung einz11,b'erufe;r..Auf Antrag von mindostens- 
einem Dri4tel der Mitgli~dor muss eine ausserodentliche Vollvar 
samml ung ~inberufan werdei1.Jvd.e :!w'llvorsammlung ist mindestens 
acht Tage vo~ dem festges~tztsn Zeitpunkt :unt~r dor Angabe des 
Ort~s, der Zeit und der Tagesordnung den Mitgliedern s~hrift- - 
lieh anzukündigen.:Jie Vollversammlung· i~)t bei Anwosel'l.J1ei t der 
Hälfte de:r Vet13insmitgi ieder b e ~'.chl us sfähJ.g~ E;r-s.chei.:aon weniger 
als die 'Hälfte, so s Lnd nach ha Lb s tünd.Lg e'r War,te-zeit die anwe 
senden Vereinsmitglieder, unabhängig v cn H•.:cer: Jmz'ahl.,hoJ~chluas. 
fähig. Eine :Oe sc . h I ußfassung ist bei e i nf ach sz- Stimmenmehrhai t · 
vo:rha.nden.Das Kuratorium u-id das '.Prä's.1.dium sind bei ·2/3 Anwesen 
heit beschlußfäh;i.g und f a s snn ihre Beschlüsse mit Sti1rm1enmeh~heit. 
~um 'Wirkungsbereich der Voll ver sanml ung ·gehören 1:ns~esohde~e 
l)' F..ntgegenna,hnfe de a vom Kuraturiurn zu 01·sta.t1tendon Tätigkeits 

beri'chtes,des Gebß.hr·ungs1,rnsweis·es iiber die Verwendung der 
Vereinsmittel u,bai an~tatisloser B~fundung dio -ErtGilung der 
Entlastung an die Geschäftsführung, · ~ · 

2) der Beschluß über· die Rechtsgti'.ltigkoit eiMr vom P:r~sidium zu 
erlassenden f:\eschäftsordnung o de r Ab ände rung d er se Lo en , 

·~)alle sonstigen 1hr in'den Sat~ungen ausdrüctlich vorbehalte 
nen ,a.schlüsse. 

, ' ' \' 1' \ ' • ., • , J • 

Ausf'e~tigung, und B<~li:an'ntmachungo~:,,- ' '. 

§ 13. Die AU: ,fe;tig~n; ~nd Beka~.ntm~ch~~g-- d:r- B;sc~lü.ss·e s-0wie . aJe 
reohtsverbind-liche Unt e r · e r t i gung von Schriftstµ.ckep:'.l. uaw. können 
nur der Pr as Ld .t oder von ihm dazu: be auf t r agt e Mitglieder da s 
l'räsidi ums· vo'B zi ehen. Au sf'ar". igungen von "J.rk.ixndliche_r Bedeutung 
sind vom I'räsiden.te11 zusammen mit einem wc•ito:-:·en Mitglied des 
?:r ä s id:i- wtlS-l-0.llr' chzuf ühr'e n , 

Schiedsgericht. . - - - - - - - - - 
-~ 14. Zur Schlichtung von Strei tigti:ai t sn , d Le auc cler Mitgliedschaft 

zwi:ichen J.Ii tglieder·n odor zwi sehen ;,,:i tgl iederrt u. d·em Kuratorium 
~ntstehen,ist ein Schiedsgericht zu berufen.rn das Schiedrgericht 
ents•ndet jeder Streitteil zwei Vereln~mitglieder.Di0 g~wählteh 
Mitglieder bestimmen ein fünfte~ Hitgl-i:od z~ Vorsitzenden.Kön 
nen· sich die ·vier l,1,itglieder · auf die ~e.r.son ~es V-o,rsitze.ndon 
nicht einigen, so wird diE)ser vom Präsideir~ten bestimmt. 

, SatzungsändPrungen. - - - - - - - - - - - ~ 
S, 15. · Satzungsäncl.erungen können ·:n.;u11 durcb. :2e11':1.-,1u.0--: der Vo'llversamm..- 

lung durc-h 3/4 Mehrheit erfolgr:rn. 
§ 16. Die Auflösung des Vereines kann auf ·Grund 0ines Beschlusses der 

V11llvca:i.-~amm-J,ung erfolgen. In diesem Falle· ist da:3 Ye:cei:nsvermö 
gen jener. oder jenen O:rganisa.tj,onen zu übartrag_e:n, deren Arbeit 
den Zielen das Verein.es a.m näch1sten k,omrot,,E:i.:n solcher Beschluß 

· muß mit 2/3 t'.fe.hrheit gefasst werden. 


